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Informationen RKV-Landeskader 
 

1 Kriterien Landeskaderaufnahme u. gesetzte Sportler 
 

Voraussetzung für die Aufnahme in einen RKV-Landeskader ist die Mitgliedschaft in einem 
RKV – Mitgliedsverein. 

Die Anzahl der Plätze in den RKV-Landeskadern sind wie folgt begrenzt: 

 Kumite: Kata: 
Leistungsklasse: 8 8 
U 21: 10 8 
Junioren (U 18): 16 8 
Jugend (U 16): 18 10 
Schüler A (U 14): 20 20 
Schüler B (U 12): 24 24 

 

Für die Landeskader sind folgende Sportler gesetzt: 

1. Kaderstatus im DKV, alle Altersklassen und erweiterte Kader 
 

Für den gesamten Zeitraum der Kaderzugehörigkeit. 
 

2. Platzierung 1-5 Deutsche Meisterschaft 
3. Platzierung 1-7 K1 Youth League  
4. Platzierung 1-9 K1 Series A 
5. Teilnehmer Premiere League 
6. Teilnehmer an EM/WM 

Die Qualifikation gilt ausschließlich für Einzeldisziplinen. Platzierungen bei Teamwettbewerben 
werden nicht für den Kaderstatus „gesetzt“ berücksichtigt. 

Der Gesetzten Status gilt für das Folgejahr der Platzierung/der Teilnahme und gilt für ein Jahr. 

 

Noch freie Landeskaderplätze werden nach einer jährlich stattfindenden Sichtungsmaßnahme 
besetzt. 

  

http://www.rkv-karate.de/
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2 Abrechnungen Kadermaßnahmen 
 

Kadertrainings u. Vergleichskämpfe: 

Fahrtkosten werden nur für gesetzte Kaderathleten seitens des RKV übernommen. 
Die Abrechnung ist am Tag des Kadertrainings/Vergleichskampfes bei dem Landestrainer 
abzugeben. Dieser leitet die Abrechnungen gesammelt an die RKV-Geschäftsstelle weiter. 

 

Turniere 

Turniere können von RKV-Kaderathleten, welche durch den Landestrainer zu der jeweiligen 
Maßnahme nominiert wurden, beim RKV abgerechnet werden. Die Höhe des gewährten 
Zuschusses wird im Vorfeld der Maßnahme durch den Landestrainer/die Geschäftsstelle an 
die Vereine/ Sportler kommuniziert.  

Die Abrechnung ist bis spätestens 4 Wochen nach der Maßnahme bei der RKV-
Geschäftsstelle einzureichen. Nach diesem Zeitraum verfällt der Anspruch auf den Zuschuss.  

Die Auszahlung erfolgt nach Ablauf der 4 Wochen zeitnah. 

Die Abrechnung hat folgende Dokumente zu enthalten: 

- Vollständig ausgefülltes RKV-Reisekostenformular 
- Rechnungen/Belege mindestens in Höhe des gewährten Zuschusses 

 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Benedikt Wagner 
Leistungssportreferent 
Rheinland-Pfälzischer Karate Verband e.V. 
 

http://www.rkv-karate.de/

